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Bericht zum Haushaltsvollzug, Budgetbericht zum 31.12.2022  

  

Gesamtergebnishaushalt, vorläufiges Ergebnis per 31. Dezember 2022 

Der Haushalt 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 01. November 2021 

beschlossen und am 23. November 2021 dem Regierungspräsidium Darmstadt zur 

Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung erfolgte am 18. Februar 2022. 

Die beschlossene Haushaltssatzung weist ordentliche Erträge in Höhe von 24.093.153 Euro 

und ordentliche Aufwendungen von 24.519.820 Euro und damit einen Verlust im ordentlichen 

Ergebnis von 426.667 Euro aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge in 

Höhe von 5.068.261 Euro ergibt sich ein geplanter Überschuss von 4.641.594 Euro. 

   

Die Ertragsseite   

  

                                    Ergebnishaushalt 2022 – Erträge / Plan 

 

 

 

 

Zum 31. Dezember 2022 weist die Stadt Steinbach (Taunus) ein vorläufiges ordentliches 

Ergebnis in Höhe von 178 Tausend Euro aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen 

Ergebnisses mit einem Verlust in Höhe von 178 Tausend Euro weist das Gesamtergebnis des 

Ergebnishaushaltes ein negatives Ergebnis von 2 Tausend Euro aus.  

Wie bereits in den vorherigen Quartalsberichten 2022 ist hierbei zu beachten, dass einige 

Positionen erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung verbucht werden (Rückstellungen, 

Abschreibung & Sonderposten etc.) und derzeit noch nicht vollständig enthalten sind. 
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Die Abweichungen zur Planung in den Erträgen und Aufwendungen erklären sich wie folgt:  

 

Vorläufiger Ergebnishaushalt 2022 – Erträge / Ergebnis 

  

 

 

Die Ergebnisse der Erträge im Einzelnen:  

  

Die beschlossene Haushaltssatzung weist für das Jahr 2022 ordentliche Erträge in Höhe von 

insgesamt 23.995.253 Euro aus. Die vorläufigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 

22.731.319 Euro. Dies entspricht einer Erreichung des Jahresansatzes von 95%. Die 

Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen:  

  

Privatrechtliche Leistungsentgelte: +1.896 Euro 

Hierunter fallen hauptsächlich Einnahmen für Bestattungen im Bereich der 

Friedhofsverwaltung, die leicht höher ausgefallen sind. 

  

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: -42.958 Euro 

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen die Erträge um rund -42 Tausend 

Euro unter dem Gesamtjahresansatz. Dies entspricht in Summe einer erwarteten Erreichung 

von knapp 98%. Die geringeren Benutzergebühren im Bereich der Kinderbetreuung konnten 

durch leicht höhere Gebühren im Bereich des Einwohnerservice und Friedhof kompensiert 

werden. Die Abrechnung im Bereich der Bußgelder des vierten Quartals ist zum Zeitpunkt 

der Berichtserstellung noch nicht vollständig erfolgt.  
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Kostenersatzleistungen und –erstattungen:  +114.482 Euro 

Der übertroffene Haushaltsansatz beruht aus einer höheren Erstattung anderer Kommunen 
für die Betreuung deren Kinder in Steinbacher Einrichtungen. 

 
 
Steuern und steuerähnliche Erträge: -352.339 Euro 

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen liegen knapp 0,3 Mio. Euro unter dem 

Jahresansatz. Dies entspricht einer Erreichung des Gesamtjahresansatzes von knapp 98%. 

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung liegt die finale Abrechnung der Gemeindeanteile 2022 

noch nicht vor. Eine Abrechnung auf Planniveau wird jedoch erwartet. 

 

Erträge aus Transferleistungen: -24.195 Euro 

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich. Diese sind 

in 2022 leicht geringer ausgefallen und erreichen nur 95% des Planansatzes.  

 

Erträge aus Zuw. / Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen: +392.823 Euro 

Hier konnte in 2022 der Gesamtjahresansatz um knapp 11% übertroffen werden. Diese 

Zielerreichung resultiert aus höheren Zuweisungen des Landes nach §32 HKJGB, einer 

Kompensationszahlung des Bundes für Steuermindereinnahmen sowie aus Erträgen für 

Zuschüsse für coronabedingte Gebührenausfälle / Testkosten. 

 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:  -354.536 Euro  

Hierunter fällt die jährliche Auflösung der investiven Zuschüsse. Diese wird erst im Rahmen 

der Jahresabschlusserstellung vorgenommen.  

 

Sonstige ordentliche Erträge: -999.108 Euro 

In den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten bisher knapp 41% des Gesamtjahresansatzes 

erreicht werden. Dieser geringe Anteil resultiert aus den noch ausstehenden Auflösungen der 

Gebührenrücklage / Rückstellungen, die erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 

verbucht werden. Weiterhin stehen hier noch Erträge der Konzessionsabgabe für 2022 aus. 
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Finanzerträge: -42.765 Euro 

Hierunter fallen hauptsächlich Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzinsungen von   

Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer und der Ertrag aus der Gewinnabführung der 

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH. Da die Verzinsungen von   

Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer leicht niedriger ausgefallen ist und die 

Gewinnabführung der Wasserversorgung noch aussteht liegt die Erreichung derzeit nur bei 

knapp 56%. 

 

Außerordentliche Erträge: -5.040.619 Euro 

Die geplanten außerordentlichen Erträge betreffen die zum Jahresende möglich abzurufenden 

Infrastrukturbeiträge der HLG. Diese mussten bisher nicht abgerufen werden. 

 

 

Die Aufwandsseite  

 

Ergebnishaushalt 2022 – Aufwendungen / Plan 

 

 

 

 

Für das Jahr 2022 wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 24.279.120 Euro geplant. 

Im vorläufigen Ergebnis betragen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt 22.377.233 Euro, 

was eine Inanspruchnahme des Jahresansatzes von 92% entspricht. Die Abweichungen 

ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen: 
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Vorläufiger Ergebnishaushalt 2022 – Aufwendungen / Ergebnis 

 

 

 

 

Die Ergebnisse der Aufwendungen im Einzelnen: 

Personalaufwendungen: +648.640 Euro 

Die vorläufigen Personalaufwendungen liegen derzeit bei einer Ausschöpfung zum 

Gesamtjahresansatz von knapp 90%. Dieser geringe Anteil liegt hauptsächlich an nicht 

durchgängig besetzten Stellen im Bereich der Ordnungsverwaltung, des Hauptamtes, der 

Kämmereiverwaltung und im Bereich der Kindertagesstätten. 

 

Versorgungsaufwendungen: +48.058 Euro  

Die vorläufigen Versorgungsaufwendungen 2022 liegen derzeit bei einer Ausschöpfung zum 

Gesamtjahresansatz von knapp 90%. Hier steht die Anpassung der Rückstellung für 

Pensionen und Beihilfen jedoch noch aus. 

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: +40.368 Euro  

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit bei einer Ausschöpfung von 

knapp 99%. 
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Abschreibungen:  +865.110 Euro  

Da die Abschreibung des Anlagevermögens erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 

verbucht wird, wird hier derzeit eine positive Abweichung zum Jahresansatz ausgewiesen. 

Die derzeit ausgewiesene Abschreibung in Höhe von 3 Tausend Euro resultiert aus 

Niederschlagungen von nicht einzubringenden Forderungen, die abgesetzt werden mussten. 

 

Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie besond. Finanzausgaben: +501.367 Euro  

Hierunter fallen hauptsächlich Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen und an andere 
Kommunen für die Betreuung Steinbacher Kinder, sowie für das Betreuungszentrum in der 
Schule. Da einige Abrechnungen sowie Vorauszahlungen an die freien Träger noch ausstehen, 
wurde derzeit nur knapp 84% des Jahresansatzes in Anspruch genommen. 
 

Steueraufwendungen und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.: -195.250 Euro 

Die Steueraufwendungen und Aufwendungen für Umlageverpflichtungen liegen derzeit 

knapp 2% über dem Ansatz. Während die Kreis- und Schulumlage leicht höher ausgefallen 

ist, konnte ein Teil durch geringere Aufwendungen an der Gewerbesteuerumlage 

kompensiert werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Inanspruchnahme der Rückstellung 

erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen korrigiert wird.  

 

Transferaufwendungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen: +1.185 Euro  

Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für KFZ-Steuer sowie Grundsteuer der 

städtischen Liegenschaften. Die Ausschöpfung liegt per Dezember bei 84%. 

 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: +10.068 Euro  

Die Kreditzinsen sind geringer ausgefallen als erwartet. Die Ausschöpfung zum Ansatz 

beläuft sich auf knapp 96%.  

 

Außerordentliche Aufwendungen: -208.914 Euro 

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen gebuchte Aufwendungen im Haushaltsjahr 

2022, die in einer abgeschlossenen Periode (Vorjahre) verursacht wurden. 
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Finanzstatusbericht: 

Nach § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit aus dem 

Finanzstatusbericht in die Berichtspflicht einzubeziehen. Nach dem Muster aus dem 

Finanzstatusbericht ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Steinbach unter 

Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses zum 31.12.2022 mit 65% und damit mit „gelb“ 

zu bewerten. Leider konnte aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 

Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung nicht vollständig gedeckt werden.  

 

Finanzhaushalt: 

In 2022 wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.187 Tausend Euro getätigt, 

davon 805 Tausend Euro für den Erwerb von Grundstücken, 2.295 Tausend Euro für 

Baumaßnahmen und 87 Tausend Euro für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen. 

Einzahlungen wurden in Höhe von 1.776 Tausend Euro verbucht.  

In 2022 wurde ein Investitionskredit aus dem Jahr 2020 in Höhe von 482 Tausend Euro zur 

Finanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes aufgenommen. 

 

Die wesentlichsten Investitionen 2022 waren bisher:  

• Investitionsmaßnahmen – Soziale Stadt 

• Projekt „Lebendige Zentren“ 

• Barrierefreie Bushaltestellen 

• Ausbau Neuwiesenweg 

• Ausbau Rad- und Wanderwege 

• Ausbau Waldstraße 

• Fahrradboxen und –ständer (S-Bahnhof) 

• Ausbau Steinbachaue 

 

 

 

Auch wenn im vorläufigen Ergebnis dieses Quartalsberichtes zum 31.12.2022 noch nicht alle 

jahresabschlussrelevanten Buchungen enthalten sind, gehen wir derzeit davon aus, dass das 

Jahresergebnis 2022 nicht schlechter ausfallen wird. Die noch zu buchenden Aufwendungen 

und Korrekturbuchungen werden voraussichtlich durch positive Effekte im Bereich der 

Rückstellung und Entnahmen der Rücklagen ausgeglichen werden. 

 

 

 

Steinbach (Taunus), den 31.01.2023  

 

 

Steffen Bonk 

Bürgermeister 
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Anlage 1: Vorläufige Ergebnisrechnung 2022 
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Anlage 2: Vorläufige Finanzrechnung 2022 
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Anlage 3: Vorläufige Finanzielle Leistungsfähigkeit 2022 

  

 

 
 




